
Gemeinde Eppan an der Weinstraße
Amt für Steuern und Gebühren
                                                                                                                                                                   

ERSATZERKLÄRUNG DES NOTORIETÄTSAKTES GEMÄß DER GELTENDEN
GEMEINDEVERORDNUNG ÜBER DIE GEMEINDEIMMOBILIENSTEUER

(Art. 47 DPR Nr. 445 vom 28.12.2000)

LANDWIRTSCHAFTLICH ZWECKGEBUNDENE GEBÄUDE

Der/die Unterfertigte _____________________________________ Tel. _________________ 

St. Nr.___________________________________ geb. in ____________________________ 

Prov. (_______), am _________________ wohnhaft in _______________________________

Prov.(_    ____), Straße ________________________________________ Nr. ____________,

in  Kenntnis  der  strafrechtlichen  Verantwortung  gemäß  Art.  76  des  DPR  Nr.  445/2000  im  Falle  von
unwahrhaftigen  Erklärungen und  der  Hinfälligkeit  der  Steuerbegünstigung,  welche  für  den  hiermit  erklärten
Tatbestand in der geltenden Gemeindeverordnung über die Gemeindeimmobiliensteuer vorgesehen ist,

erklärt unter eigener Verantwortung,erklärt unter eigener Verantwortung,

 folgende/s Gebäude

K.G. B.P. B.E. Blatt Kat. Klasse
Adresse

K.G. B.P. B.E. Blatt Kat. Klasse
Adresse

K.G. B.P. B.E. Blatt Kat. Klasse
Adresse

K.G. B.P. B.E. Blatt Kat. Klasse
Adresse

aufgrund folgenden Titels ______________________________________                     __ 

(z.B. Eigentümer, Fruchtnießer, Pächter, Nutzungsentleiher) 

seit dem _____/_____/_____ 

für die Ausübung der folgenden landwirtschaftlichen Tätigkeit/Tätigkeiten: 

 Gebäude für die Lagerung von landwirtschaftlichen Produkten

 Gebäude für die Unterbringung von landwirtschaftlichen Maschinen, Geräten,  welche für die 

Bewirtschaftung oder die Aufzucht notwendig sind

  Gebäude für die Aufzucht und Unterbringung von Tieren 

 anderes (bitte angeben um was es sich handelt)                                                                       

zu verwenden.

Der/die Unterfertigte legt folgende Dokumentation zum Nachweis der Ausübung

obgenannter Tätigkeit/Tätigkeiten bei:

 Kopie von MwSt.- Rechnungen oder Eigenrechnungen oder Tageseinnahmen über den Verkauf 

landwirtschaftlicher Produkte,

 Kopie der Belege über Unwettereinflüsse oder andere Sachverhalte, welche den Verkauf der 

landwirtschaftlichen Produkte verunmöglichten,

 Kopie Eintragung in der Bauernversicherung,

 Kopie (UMA-Büchlein),

 Kopie LAFIS-Bögen,

 Kopie Versicherungsschein einer landwirtschaftliche Versicherung,

 andere Dokumente oder Belege, welche dem Nachweis der Ausübung einer landwirtschaftlichen 

Tätigkeit dienen und zwar ____________________________________



PRIVACY:  Er/sie  erklärt,  in  das  Informationsschreiben  gemäß  Artt.  12,  13  und  14  der
Verordnung 2016/679 vom 27. April 2016 Einsicht genommen zu haben, u.zw.

(Zutreffendes ankreuzen):

□ auf der Webseite der Gemeinde unter ww.eppan.eu

□ auf Papierunterlage beim Steueramt

Datum
_______________________

Der/die Erklärende

_________________________________

A)  Falls  die  Ersatzerklärung  persönlich  vom Erklärenden  vorgelegt  wird,  muss  diese  vor  dem
Gemeindeangestellten, der sie entgegen nimmt, unterschrieben werden.
B)  Bei  Übermittlung  mittels  Postdienst,  Fax  oder  anderem,  muss  der  unterschriebenen
Ersatzerklärung die Fotokopie eines gültigen Ausweises des Erklärenden beigelegt werden.
Die  vorliegende  Ersatzerklärung  muss  gemäß  der  geltenden  Gemeindeverordnung  über  die
Gemeindeimmobiliensteuer innerhalb des 30. Juni des darauffolgenden Jahres, auf welches
sich die Steuer bezieht, vorgelegt werden und ist auch für die darauffolgenden Jahre wirksam,
sofern sich nichts geändert hat. Im Falle von Änderungen muss innerhalb desselben Termins eine
neue Erklärung eingereicht werden.

DEM AMT VORBEHALTENER ABSCHNITT

IMMOB. KODEX _____________ vorgelegt am _____/_____/_____

Der/die Unterfertigte wurde identifiziert mittels ________________________________

Die Anerkennung des Wohnrechtes steht zu ab_____/_____/_____
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